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Glossen zum schweizerischen Gewerk¬
schaftskongress.

m

Nachdem die Arbeiterblätter fast ausnahmslos
und zudem ein Teil der bürgerlichen Tageszeitungen

über den vom 13. bis 15. September in Zürich
abgehaltenen Kongress des Gewerkschaftsbundes
berichtet haben, sehen wir von einem Spezial-
bericht an dieser Stelle ab.

Das in den nächsten Tagen erscheinende
stenographisch aufgenommene Protokoll wird alles das
enthalten, was den fcfeher veröffentlichten Berichten

etwa fehlte.
Es wird uns jedoch gestattet sein, über

Vorbereitung, Durchführung und Verlauf des
Kongresses ein paar Bemerkungen hier anzubringen.

In der « Schweiz. Holzarbeiter-Zeitung» ist
die Vorbereitung des Kongresses in dem Sinne
kritisiert worden, dass man gegenüber dem
Bundeskomitee den Vorwurf erhob, es seien Anträge
zum Kongress, Leitsätze und Eesolutionen, die
von den Referenten zu den einzelnen Fragen
eingereicht wurden, den Kongressdelegierten zu spät
bekanntgegeben worden.

Der Vorwurf ist zwar berechtigt, aber an die
falsche Adresse gerichtet.. Die Leitsätze der
Referenten sind mit wenigen Ausnahmen dem Bundeskomitee

selber erst kurz vor Beginn des
Kongresses bekanntgegeben worden. Ausserdem
besteht eine unbedingte Verpflichtung für Referenten,

ihre Thesen vor dem Kongress bekanntzugeben,

nicht. Jedenfalls kann das Bundeskomitee
nicht mehr tun, als um die Bekanntgabe bitten.

"Was ferner Anträge und Resolutionen
anbetrifft, so haben wir die Anträge der Holzarbeiter
erst wenige Tage vor Beginn des Kongresses
erhalten, die Resolution zum Generalstreik ist uns
sogar erst während des Kongresses übermittelt
worden.
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« Die beste Abwehr ist der Hieb », scheint in
diesem Falle der Grundsatz unserer Kritiker
gewesen zu sein.

Das Material über die Fragen, von denen zum
voraus angenommen werden musste, dass sich
weitgehende Meinungsdifferenzen geltend machen,
ist den Verbandsvorständen und den Delegierten
schon so zeitig zugestellt worden, dass, wer extra
dazu Stellung nehmen wollte, reichlich Gelegenheit

gefunden hätte. Soviel uns bekannt ist, haben
ausser den Holzarbeitern in Zürich und den
Buchbindern in Bern überhaupt keine
Gewerkschaftsversammlungen zu den K^ngrofffltrftktanden Stellung

genommen. Diese Tatsache, die uns selber
nicht sehr erbaut, erklärt sich aus der heutigen
Organisationsform des Gewerkschaftsbundes.

Weder das Bundeskomitee noch das
Gewerkschaftssekretariat stehen mit den einzelnen
Gewerkschaften in direkter Fühlung. In der Hauptsache

bestimmen die Verbandsvorstände, respektive
deren Vertreter im Gewerkschaftsausschuss,

was im Gewerkschaftsbund zu tun oder zu lassen
ist. Bis heute hat eine Einrede der Sektionen in
die Entschlüsse der Zentralvorstände, respektive
des Gewerkschaftsausschusses, soweit solche den
Gewerkschaftsbund betrafen, noch nicht
stattgefunden.

Die Sache sieht nicht sehr demokratisch aus,
aber sie ist jedenfalls handlicher und viel
einfacher, als wenn sich das Bundeskomitee mit den
einzelnen Verbandssektionen auseinandersetzen
musste. Die Kehrseite der Medaille ist jedoch die,
dass die grosse Masse der organisierten Arbeiter
dem, was im Bundeskomitee oder im
Gewerkschaftsausschuss vorgeht, nur massiges Interesse
entgegenbringt. Man denkt, die gemeinsame
Suppe, die die Zentralvorstände im Ausschuss
zusammenkochen oder wofür sie die Rezepte
vorschreiben, werde schon die richtige sein, von der
die Gewerkschäften nachher gross und stark
werden.
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